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 Veröffentlicht am 22.12.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §21 Abs2;

Rechtssatz

Ungeachtet der tatsächlichen Interessen eines Grundeigentümers an einer möglichst raschen Beseitigung des seiner

Meinung nach gesetzwidrigen Zustandes (den Bauvorschriften widersprechender fahrbarer Würstelstand -

Verkaufskiosk), ist der Grundeigentümer im Beschwerdeverfahren des Objekteigentümers gegen einen

baupolizeilichen Entfernungsauftrag nicht als mitbeteiligte Partei beizuziehen. Sein Antrag auf Beiziehung ist vom

VwGH zurückzuweisen.
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